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Nummer 13  Berichtspflicht der Bewilligungsbehörde in besonderen Fällen 
 
(1) 1Vor der Ausführung eines eingehenden oder der Weiterleitung eines ausgehenden Ersuchens ist der 
obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu berichten und deren Äußerung abzuwarten, wenn das 
Ersuchen aus der Sicht des ersuchenden oder des ersuchten Staates von besonderer Bedeutung in 
politischer, tatsächlicher oder rechtlicher Beziehung sein könnte. 2Eine besondere Bedeutung liegt 
insbesondere vor, wenn Anhaltspunkte für die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe oder einen 
Verstoß gegen wesentliche Grundsätze der deutschen Rechtsordnung (ordre public) – z.B. eine drohende 
menschenrechtswidrige Behandlung oder politische Verfolgung – bestehen. 3Hierzu zählen auch Fälle, die 
die Beschlagnahme und Herausgabe von bedeutsamen Kulturgütern betreffen.

(2) 1Nachträglich ist zu berichten, wenn ein deutsches Ersuchen abgelehnt wurde. 2Eine solche 
Berichtspflicht besteht auch, wenn ein Ersuchen, welches eine Zuwiderhandlung gegen Vorschriften über 
öffentlich-rechtliche Abgaben oder einen Bannbruch betrifft, wegen Gefahr im Verzug ohne die ansonsten 
erforderliche Beteiligung der Bundesregierung gestellt wurde.

(3) Von jeder gerichtlichen Entscheidung, die sich mit grundsätzlichen Fragen des Rechtshilferechts 
befasst, sind der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde drei Mehrfertigungen vorzulegen.


